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4 Steuerfreie Erstattungen durch den
Arbeitgeber

4`1 Umfang der Steuerfreiheit
Der Arbeitgeber kann anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit seinen Arbeitd
nehmern im Normalfall dieselben Beträge steuerfrei erstattene die der Arbeitnehd
mer als Werbungskosten geltend machen kann g_ 3 Nrb 16 EStGfb Das Reisekostend
recht kennt nur wenige Abweichungene die meist das Ziel verfolgene den Lohnd
steuerabzug durch den Arbeitgeber zu vereinfachenb

Meist ist es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer günstigere diese Aufwend
dungen steuerfrei zu erstatten und Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohd
nung und Arbeitsstätte mit dem eigenen Pkw pauschal zu versteuerne als
einen entsprechend höheren steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn zu verd
steuernb Zum einen unterliegen die steuerfreien Erstattungen sowie die
pauschal versteuerten Zuschüsse regelmäcig nicht der Sozialversicherungsd
pflichtb Zum anderen kann der Arbeitnehmer den Werbungskostenpauschd
betrag von 1b000 EUR in Anspruch nehmene wenn ihm sein Arbeitgeber
sämtliche Werbungskosten steuerfrei erstattet bzwb Zuschüsse pauschal
versteuertb Muss der Arbeitnehmer dagegen Aufwendungen selbst tragen
und als Werbungskosten geltend machene geht ihm der Pauschbetrag verd
lorenb

Reisekosten können im Rahmen der lohnsteuerlichen Sätze auch dann steuerfrei
bleibene wenn sie in Form der Barlohnumwandlung durch den Arbeitnehmer fid
nanziert werden186b Aufgrund der im Normalfall bestehenden arbeitsrechtlichen
Pflichte Mehraufwendungene die dem Arbeitnehmer anlässlich von Auswärtstätigd
keiten entstehene durch die Firma zu übernehmene wird der Entscheidung nur ged
ringe praktische Bedeutung zukommenb Im Übrigen führt eine solche Gestaltung
auch bei der Sozialversicherung nicht zur Beitragsfreiheite wenn sie der Arbeitd
nehmer aus den laufenden Bezügen finanzieren muss g_ 1 SvEVfb
In folgenden Punkten weichen die Regelungen für steuerfreie Ersatzleistungen
von den Regelungen für den Werbungskostenabzug ab{

n Fahrtkosten

Bei Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw des Arbeitnehmers braucht der Arbeitgeber
nicht zu prüfene ob der Ansatz des Schätzbetrags von 0e30 EUR pro gefahrenem
km zu einer unzutreffenden Besteuerung führtb

186 BFHe Urteil vb 27b4b2001e VI R 2a98e BStBl 2001 II Sb 601b
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Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäaiger Arbeitsstätte darf kein steuerfreier
Ersatz geleistet werden` Insoweit kommt lediglich bis zur Höhe der Entfernungspaub
schale die Lohnsteuerpauschalierung mit einem festen Pauschsteuersatz von 15o
infrage g] 40 Abs` 2 Satz 2 EStGf` Insbesondere lassen sich hierdurch die Sozialverb
sicherungsbeiträge sparen g] 1 Abs` Nr̀ 3 SvEVf`

n Verpflegungsmehraufwand

Bei der Erstattung von Verpflegungsmehraufwendungen muss der Arbeitgeber
nicht prüfene ob der Ansatz von Pauschbeträgen zu einer unzutreffenden Besteueb
rung führtb Der Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch auf die Steuerfreiheit im
Rahmen der gesetzlichen Pauschbeträge187b

n Inlandsb und Auslandsübernachtungspauschale

Übernachtungskosten im Inland darf der Arbeitgeber anders als beim Werbungsd
kostenabzug mit einem Pauschbetrag von 20 EUR pro Übernachtung steuerfrei erd
setzene wenn die tatsächliche Übernachtung feststehtb Bei Übernachtungen im
Ausland darf der steuerfreie Arbeitgeberersatz in Höhe der Auslandsübernachd
tungsgelder erfolgen188b Die Pauschbeträge dürfen nicht angesetzt werdene wenn
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Unterkunft unentgeltlich oder verbilligt
zur Verfügung stelltb Auch bei einer Übernachtung im Lkw ist die steuerfreie Zahd
lung des Pauschbetrages unzulässig gR 9b7 Absb 3 LStR189fb Höhere Beträge als die
Übernachtungspauschale darf der Arbeitgeber nur erstattene wenn ihm der Arbeitd
nehmer entsprechende Belege vorlegtb Diese Belege sind als Anlage zum Lohnkond
to aufzubewahrenb
Das Wahlrecht zwischen Pauschbeträgen und dem Einzelnachweis kann bei einer
mehrtägigen beruflichen Auswärtstätigkeit für einzelne Reisetage unterschiedlich
ausgeübt werdenb Einem Wechsel des steuerfreien Arbeitgeberersatzes zwischen
der Erstattung der tatsächlichen Übernachtungskosten und dem Ansatz der
Pauschbeträge wird bei Inlandsreisen aufgrund der niedrigen Übernachtungspaud
schale von 20 EUR weitaus weniger praktische Bedeutung zukommen als bei bed
ruflichen Reisen ins Auslandb

Ein in Köln wohnhafter Kundendienstvertreter ist die ganze Woche auf einer berufb
lich veranlassten Auswärtstätigkeit` Am Montag und Dienstag besucht er Kunden in
Frankreichc wo er auch übernachtet` Ab Mittwoch ist er in verschiedenen Städten im
Inland unterwegs` Für Mittwoch und Donnerstag legt er seinem Arbeitgeber Hotelb
rechnungen für Übernachtung ohne Frühstück i` H` v` jeweils 90 EUR vor̀
Für die Übernachtungen während der mehrtägigen Auswärtstätigkeit kann der Arb
beitgeber für Montag und Dienstag das für Frankreich geltende Auslandsübernachb
tungsgeld von 81 EUR je Übernachtung und für Mittwoch und Donnerstag die nachb
gewiesenen Inlandsübernachtungskosten in Höhe von jeweils 90 EUR steuerfrei erb

187 BFHe Urteil vb 4b4b2006e VI R 44a03e BStBl 2006 II Sb 567b
188 BMFe Schreiben vb 9b11b2004e BStBl 2004 I Sb 1052b
189 Bestätigt durch BFHe Urteil vb 28b3b2012e VI R 48a11e BFHaNV 2012 Sb 1234b
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setzen` Insgesamt sind damit steuerfreie Übernachtungskosten in Höhe von 342 EUR
für die einwöchige berufliche Auswärtstätigkeit zulässig`

Der Wechsel des Verfahrens zwischen Pauschbeträgen und Einzelnachweis
gilt nicht nur für die beschriebenen beruflichen Auswärtstätigkeitene sond
dern nach den LohnsteuerdRichtlinien auch für die doppelte Haushaltsfühd
rungb Für die Übernachtungskosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsd
führung ist ein Wechsel zwischen dem Einzelnachweis der Aufwendungen
und dem Ansatz der Pauschbeträge bei derselben doppelten Haushaltsfühd
rung innerhalb eines Kalenderjahres nicht zulässig190b

Für die Dauer einer Flugreise darf kein Übernachtungsgeld angesetzt werdenb Der
Arbeitnehmer ist allerdings nicht gehinderte wenn er in den frühen Morgenstund
den im Ausland landete für diese Nacht noch ein Hotelzimmer zu nehmenb Bei
Schiffsreisen ist die Übernachtung meist im Reisepreis inbegriffenb

Bei der Abrechnung von Auslandsreisekosten ist zu beachtene dass Hoteld
preise im Ausland in aller Regel kein Frühstück enthaltenb Dies sollte zud
sätzlich auf der Rechnung vermerkt werdenb

4`2 Zusammengefasste Erstattung
Die lohnsteuerlichen Reisekostensätze führen in der Praxis häufig dazue dass die
Reisekostenerstattung durch den Arbeitgeber gteilweisef steuerpflichtigen Arbeitsd
lohn darstellte weil nach den tarifrechtlichen oder sonstigen arbeitsrechtlichen
Vereinbarungen höhere Spesen zu zahlen sinde als dies steuerlich zulässig istb Um
den hierbei entstehenden Aufwand für die Betriebe so gering wie möglich zu hald
tene darf der Arbeitgeber bei der Erstattung von Reisekosten die einzelnen Aufd
wendungsarten einer einzelnen Reise zusammenrechnen191b In diesem Fall ist die
Gesamterstattung steuerfreie soweit sie die Summe der steuerfrei zulässigen Eind
zelvergütungen für Fahrtkostene Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachd
tungkosten nicht übersteigtb Dies hat den Vorteile dass bei einer Aufwendungsart
nicht ausgeschöpfte Beträge auf andere Reisekosten übertragen werden könnenb
Zahlt beispielsweise der Betrieb ein Kilometergelde das unter dem lohnsteuerlichen
Satz von 0e30 EUR liegte darf insoweit eine Berechnung mit dem Verpflegungskosd
tensatz vorgenommen werdene der über den gesetzlichen Pauschbeträgen liegt
und ansonsten lohnsteuerpflichtig wäreb

190 R 9b11 Absb 9 Satz 4 LStRb
191 R 3b16 Satz 2 LStRb
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Nach dem Wortlaut der LohnsteuerdRichtlinien ist das Gesamterstattungsverfahren
nicht auf die einzelne Reise beschränkte sondern darüber hinaus eine Verrechnung
zwischen mehreren in sich abgeschlossenen Auswärtstätigkeiten zulässigb Vorausd
setzung ist allerdingse dass die Reisekostenabrechnung hierfür zusammengefasst
und die für den jeweiligen Abrechnungszeitraum sich insgesamt ergebende Reised
kostenvergütung in einem Betrag ausgezahlt wirdb Also insbesondere im Fall einer
wöchentlichen oder monatlichen Spesenabrechnung bei Auswärtstätigkeiten eines
Arbeitnehmers kann für Zwecke der Steuerfreiheit die Summe der steuerfreien
Einzelvergütungen auf die Gesamterstattung angerechnet werdenb Nicht zulässig
ist ese aus einer Reise ein sogb Guthabenkonto zu bilden und dieses Guthaben bei
einer später erstatteten Auswärtstätigkeit zu verrechnenb

Ein Arbeitnehmer unternimmt im Juni 2013 2 1btägige berufliche Auswärtstätigkeib
ten gAbwesenheitsdauer 11 bzw` 15 Stundenf` Der Arbeitgeber zahlt jeweils Verpfleb
gungsspesen von 14 EUR` Eine Reise wird mit der Bahn und eine mit dem eigenen
Pkw g370 kmf durchgeführt` Der Arbeitgeber erstattet im Wege der hGesamtreisekosb
tenabrechnung Junir für beide Reisen als Fahrgeld nur die bei der Nutzung öffentb
licher Verkehrsmittel anfallenden Kosten g60 EUR bzw` 55 EURf`

1` Reise 2` Reise Summe

steuerfreie Verpflegungspauschale
steuerfreie mögliche Fahrtkosten
Summe steuerfrei möglicher
Einzelvergütungen
gezahlte Tagesspesen
gezahlte Fahrtkostenvergütung
Gesamterstattung Juni

6 EUR
60 EUR

66 EUR

14 EUR
60 EUR
74 EUR

12 EUR
111 EUR

123 EUR

14 EUR
55 EUR
69 EUR

18 EUR
171 EUR

189 EUR

28 EUR
115 EUR
143 EUR

Da die tatsächlich für die beiden Reisen gezahlte Gesamterstattung g143 EURf und
ter dem maximal möglichen steuerfreien Betrag g189 EURf liegte bleibt diese in
vollem Umfang steuerfreib Eine Verrechnung ist mögliche weil die beiden beruflid
chen Reisen zusammen abgerechnet wurdenb Bei getrennter Abrechnung hätte
sich für die erste Reise ein steuerpflichtiger Betrag in Höhe von 8 EUR ergebenb
Ergibt sich auch bei Berechnung des Umfangs der steuerfreien Reisekosten nach
dem Gesamterstattungsverfahren ein steuerpflichtiger Restbetrage ist diesere ggfb
zusammen mit geldwerten Vorteilen aus Bewirtungsleistungen des Arbeitgebers
gvglb Kapb 3b7b4fe im Rahmen der nächstmöglichen Lohnabrechnung zu versteuernb
Aus Vereinfachungsgründen kann auf die sofortige Besteuerung dieser Beträge
verzichtet und der Lohnsteuerabzug vierteljährlich vorgenommen werdene wenn
der hierdurch entstehende zusätzliche steuerpflichtige Arbeitslohn pro Lohnzahd
lungszeitraum nicht mehr als 150 EUR beträgt192b

192 Niedersächsisches Finanzministeriume Erlass vb 27b3b1996e S 2338 u 74 u 35b
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4`3 Zulässige Pauschalbesteuerung

4`3`1 Pauschalbesteuerung mit 25n
Hat der Arbeitgeber nach den arbeitsrechtlichen Vereinbarungen oder den öffentd
lichen Reisekostenvorschriften höhere Reisekostensätze zu zahlen als dies lohnd
steuerlich zulässig iste besteht die Möglichkeite die Lohnsteuer für die übersteigend
den Beträge mit einem Pauschsteuersatz von 25s zu übernehmenb Die pauschale
Lohnsteuer hat gleichzeitig den Vorteile dass auch hinsichtlich des steuerpflichtid
gen Teils der Reisekostenersatzleistung Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung
eintrittb Allerdings ist die Pauschalbesteuerung von Reisekostenvergütungen nur
für den Bereich der Verpflegung zulässig und auch dort auf bestimmte Höchstbed
träge begrenztb Zulässig ist die Anwendung des festen Steuersatzes von 25s insod
weite als der steuerpflichtige Teil der Verpflegungskostenvergütung nicht höher ist
als die sich aufgrund der Reisedauer ergebende steuerfreie Verpflegungspauschaleb

Abwesenheit Steuerfreiheit 25n Pauschsteuer Summe

unter 8 Stunden
ab 8 Stunden
ab 14 Stunden
ab 24 Stunden

0 EUR
6 EUR

12 EUR
24 EUR

0 EUR
6 EUR

12 EUR
24 EUR

0 EUR
12 EUR
24 EUR
48 EUR

Der Gesetzeswortlaut beschränkt die Pauschalbesteuerung auf die verschiedenen
Fallgruppen der beruflichen Auswärtstätigkeit g_ 40 Absb 2 Nrb 4 EStGfb Nicht zud
lässig ist diese günstige Besteuerungsmöglichkeit für steuerpflichtige Verpfled
gungskostenerstattungen aus Anlass einer beruflichen doppelten Haushaltsfühd
rungb

Ein Arbeitnehmer erhält aufgrund betrieblicher Vereinbarungen für eintägige Reisen
folgenden Spesenersatzu
! bei einer Mindestabwesenheit von 7 Stunden 8 EUR
! bei einer Mindestabwesenheit von 14 Stunden 30 EUR

Der Spesenersatz in Höhe von 8 EUR ist in vollem Umfang lohnsteuerpflichtige
wenn der Arbeitnehmer die Mindestabwesenheit von 8 Stunden nicht erreichtb
Gleichzeitig ist dadurch die Pauschalbesteuerung ausgeschlossene deren Obergrend
ze an den Ansatz der lohnsteuerfreien Verpflegungspauschbeträge geknüpft istb
Der Spesenbetrag von 30 EUR ist in Höhe von 12 EUR lohnsteuerfrei g14dstündige
Abwesenheitf und kann bis zu demselben Betrag mit 25s pauschal besteuert werd
denb Die restlichen 6 EUR unterliegen dem Steuerabzug nach allgemeinen Grundd
sätzenb Zulässig ist aber insoweit auch die nachfolgend unter Kapb 4b3b2 darged
stellte Pauschalbesteuerung nach Verwaltungsregelungb
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4`3`2 Gesamterstattungsverfahren
Wie unter Kapb 4b3b1 dargestellte ist die Pauschalbesteuerung mit 25s betragsmäd
cig begrenzt und nur insoweit zulässige als der steuerpflichtige Teil der Verpfled
gungskostenvergütung nicht höher ist als die macgebliche steuerfreie Verpfled
gungspauschaleb Zur Ermittlung des steuerfreien Vergütungsbetrags dürfen die
einzelnen Aufwendungsarten gFahrtkostene Verpflegungskosten und Übernachd
tungskostenf zusammengerechnet werdenb Die steuerfreie Erstattung ist also zuläsd
sige soweit der gesamte zu erstattende Betrag nicht über die Summe der zulässigen
Einzelerstattungen hinausgeht gvglb Kapb 4b2fb Wegen der Anknüpfung an die
Steuerfreiheit bedeutet dies für die mögliche Pauschalbesteuerunge dass sich das
Gesamterstattungsverfahren auf die gesetzliche Höchstgrenze der Pauschalbesteued
rung vorteilhaft auswirktb

Ein Arbeitnehmer erhält aufgrund betrieblicher Vereinbarung für mehrtägige Reisen
jeweils einen Spesenersatz von arbeitstäglich 20 EURc für eine 3btägige Reise gAbb
wesenheitsdauer am Anb und Abreisetag jeweils 10 Stundenf also 60 EUR`

Verpflegungskosten 1` Tag 2` Tag 3` Tag Gesamterb
stattung

gezahlte Spesen 20 EUR 20 EUR 20 EUR 60 EUR

steuerfrei 6 EUR 20 EUR 6 EUR 32 EUR

25s Pauschalsteuer 6 EUR 0 EUR 6 EUR 28 EUR

steuerpflichtiger Restbetrag 8 EUR 0 EUR 8 EUR 0 EUR

Während eine tageweise Berechnung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führen
würdee der beim einzelnen Arbeitnehmer dem allgemeinen Lohnsteuerabzug nach
den ELStAM unterliegte führt die Gesamterstattung durch die Verrechnungsmögd
lichkeit mit nicht ausgeschöpften Beträgen einzelner Reisetage dazue dass der
steuerpflichtige Teil des Arbeitgeberersatzes in vollem Umfang mit 25s pauschal
besteuert werden kanne ohne dass beim Arbeitnehmer weitere Abzüge anfallenb
Wegen der Voraussetzungen der Anwendung des Gesamterstattungsverfahrens für
mehrere Reisen bzwb der Verrechnungsmöglichkeit mehrerer Lohnzahlungszeitd
räume vglb Kapb 4b2b Es gelten hier dieselben Grundsätze wie für die Steuerfreiheit
des Arbeitgeberersatzesb
Nach Verwaltungsauffassung193 ist es zulässige den Betrage der den steuerfreien
Vergütungsbetrag übersteigte einheitlich als Vergütung für Verpflegungsmehraufd
wendungen zu behandelnb Dies führt im Ergebnis dazue dass ein verbleibender
steuerpflichtiger Teilbetrag der Reisekostenvergütung auch dann mit 25s paud
schal besteuert werden darfe wenn er nach der Verrechnung nur noch aus Fahrtd
und Übernachtungskostenerstattungen bestehtb Die Pauschalbesteuerung wird dad
durch entgegen dem Gesetzeswortlaut nicht nur für erstattete Verpflegungskostene
sondern für alle Reisekosten möglichb

193 BMFe Schreiben vb 26b5b1997e BStBl 1997 I Sb 612b
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Ein Arbeitnehmer erhält 2013 wegen einer beruflichen Auswärtstätigkeit von Monb
tag 11 Uhr bis Mittwoch 20 Uhr mit kostenloser Übernachtung und Bewirtung im
Gästehaus eines Geschäftsfreundes lediglich einen pauschalen Fahrtkostenersatz von
225 EURc dem eine Fahrtstrecke mit eigenem Pkw von 500 km zugrunde liegt`
Steuerfrei sindu
! eine Fahrtkostenvergütung von g500 km 6 0c30 EURf 150 EUR
! Verpflegungspauschalen von g6 EUR d 24 EUR d 12 EURf 42 EUR
Insgesamt 192 EUR

Der Mehrbetrag von 33 EUR g225 EUR `_` 192 EURf kann in voller Höhe pauschal
mit 25o versteuert werden gmaximal bis 42 EURf` Soll der steuerfreie Verpflegungsb
zuschuss z` B` auf der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt werdenc ist der Betrag
von 42 EUR anzugeben`

4`3`3 Pauschalbesteuerung als sonstiger Bezug
Die Pauschalbesteuerung steuerpflichtiger Reisekostenvergütungen bleibt von der
möglichen Pauschalbesteuerung mit 25s unberührt und hat nach wie vor Gültigd
keite solange sie nicht ausdrücklich aufgehoben wird194b
Die Verwaltung gestattet dem Arbeitgeber die Pauschalbesteuerung nach der Vorb
schrift des ] 40 Abs` 1 Nr` 1 EStG` Für diese praxisfreundliche Regelung werden
die nicht steuerfreien Reisekostenvergütungen u rechtssystematisch unzutreffend
u als sonstige Bezüge behandeltb Die individuelle Besteuerung kann deshalb entd
fallene wenn das Betriebsstättenfinanzamt auf Antrag des Arbeitgebers diese Paud
schalbesteuerung zulässtb Hierzu dürfen die pauschal zu besteuernden Beträge ggfb
zusammen mit anderen pauschal besteuerten Bezügen des Arbeitnehmers 1b000
EUR jährlich nicht übersteigenb
Die lohnsteuerlichen Reisekostensätze sind als steuerliche Obergrenze für den
steuerfreien Ersatz durch den Arbeitgeber zu verstehenb Welche Auslösungen für
Fahrtkostene Verpflegung und Unterbringung der Arbeitgeber für auswärtige
Dienstgeschäfte seiner Arbeitnehmer zu zahlen hate richtet sich dagegen ausd
schlieclich nach den arbeitsrechtlich getroffenen Vereinbarungen` Macgebend sind
die im Tarifvertrage in der Betriebsvereinbarung oder in dem jeweiligen Einzelard
beitsvertrag enthaltenen Bestimmungenb Ergeben sich danach für den steuerfreien
Arbeitgeberersatz geringere Beträgee kann der Arbeitnehmer den Unterschiedsbed
trag zu den höheren lohnsteuerlichen Reisekostensätzen in seiner Steuererklärung
als Werbungskosten geltend machenb
Nach der Rechtsprechung ist die Steuerfreiheit des vom Arbeitgeber gewährten
Reisekostenersatzes nicht davon abhängige dass diese Leistungen zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werdenb Reisekostenerstattungen könd
nen im Rahmen der lohnsteuerlichen Sätze auch dann steuerfei bleibene wenn sie
in Form der Barlohnumwandlung finanziert werdenb Entscheidend ist alleine dass
der Anspruch des Arbeitnehmers auf Ersatz der verauslagten Reisekosten im Zeitd
punkt der Vereinbarung der Entgeltumwandlung nicht bereits entstanden ist195b

194 Rzb 8 des ArbeitgeberdMerkblatts 1996e BStBl 1995 I Sb 719b
195 BFHe Urteil vb 27b4b2001e VI R 2a98e BStBl 2001 II Sb 601b

Beispiel

Sonstige Bezüge
bis 1`000 EUR

Arbeitsrechtb
liche Vereinb
barungen
beachteno

Steuerfreie Erstattungen durch den Arbeitgeber

112

St
eu
er
fr
ei
e

Er
st
at
tu
ng

en



4`4 Kürzung der Werbungskosten
Der steuerfreie Arbeitgeberersatz mindert die als Werbungskosten in der Einkomd
mensteuererklärung abzugsfähigen Reisekostenb Deshalb muss der Arbeitgeber bei
der jährlichen Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung auch steuerfreie Verpfled
gungszuschüsse bei beruflichen Auswärtstätigkeiten eintragen gZeile 20 der Lohnd
steuerbescheinigung 2013fb Die Bescheinigungspflicht für steuerfreie Verpfled
gungszuschüsse bei den beruflichen Auswärtstätigkeiten ist durch das BMF auf
solche Fälle beschränkt wordene in denen die Reisekostenabrechnung Gegenstand
der Lohnd und Gehaltsabrechnung ist und deshalb über das Lohnkonto vorgenomd
men wird196b Insbesondere Arbeitgeber mit separater Reisekostenabrechnungsstelle
sind daher von der Bescheinigungspflicht ausgenommen und brauchen diese And
gaben lediglich freiwillig zu bescheinigenb Das Entsprechende gilt für den steuerd
freien Arbeitgeberersatz bei doppelter Haushaltsführung gZeile 21 der Lohnsteuerd
bescheinigung 2013fb Hierzu ist erforderliche dass das Betriebsstättenfinanzamt die
gesonderte Aufzeichnung der steuerfreien Reisekostenerstattungen aucerhalb des
Lohnkontos zugelassen hat g_ 4 Absb 2 Nrb 4 LStDVfb Grundsätzlich muss der Ard
beitgeber die Aufzeichnungsmöglichkeit aucerhalb des Lohnkontos schriftlich bed
antragen und das Betriebsstättenfinanzamt diesem Verfahren ausdrücklich zustimd
menb Durch dieses formelle Genehmigungsverfahren ist im Einzelfall gewährleisd
tete dass das Finanzamt die Überprüfungsmöglichkeit der Steuerfreiheit von
Reisekostenvergütungen in anderer Weise als im Lohnkonto sicherstellen kannb

In der Praxis sind die Aufzeichnungserleichterungen im Zusammenhang mit den
lohnsteuerlichen Reisekosten bislang stillschweigend gewährt wordenc in dem die
LohnsteuerbAuaenprüfung in ihren Feststellungen die separate Reisekostenabrechb
nung nicht beanstandet hat` Die gesetzlich eingeführte Bescheinigungspflicht würde
eine Vielzahl von nachträglichen Anträgen auf Aufzeichnungserleichterungen nach
sich ziehenc sofern die Finanzämter diese künftig an eine engere Auslegung im Sinne
eines schriftlichen Genehmigungsverfahrens knüpfen würden` Es ist deswegen von
einer stillschweigenden Genehmigung der anderen Aufzeichnung als im Lohnkonto
auszugehenc wenn diese Verfahrensweise bereits Gegenstand einer LohnsteuerbAub
aenprüfung war und toleriert wurde` Einen Rechtsanspruch auf diese praktikable Verb
fahrensvereinfachung hat der Arbeitgeber allerdings nicht` Nach den gesetzlichen
Bestimmungen kann das Finanzamt den Verzicht auf die Bescheinigung der Reiseb
kosten in der Lohnsteuerbescheinigung im Einzelfall auch von einem schriftlichen
Antrag abhängig machen`

Sofern in den ELStAM keine entsprechenden Eintragungen enthalten sinde der Ard
beitnehmer hierfür aber steuerfreie Erstattungsleistungen von seiner Firma erhald
ten hate empfiehlt es siche vor Abgabe der Einkommensteuererklärung eine entd
sprechende schriftliche Bescheinigung über den Umfang der steuerfreien Reisekosd
tenleistungen vom Arbeitgeber einzufordernb Insbesondere bei Arbeitnehmern mit
hohen Werbungskosten lassen sich dadurch unnötige Rückfragen und damit verd

196 BMFe Schreiben vb 27b1b2004e IV C 5 u S 2000 u 2a04e BStBl 2004 I Sb 173b
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bundene zeitliche Verzögerungen bei der Bearbeitung der Steuererklärung vermeid
denb

Keine Kürzung der abzugsfähigen Werbungskosten erfolgtc wenn der Arbeitgeber bei
unentgeltlich gewährter Verpflegung das Tagegeld gteilweisef einbehält197` Macht
der Arbeitgeber in Fällen der amtlichen Verpflegung von seiner arbeitsrechtlichen
Möglichkeit auf Kürzung der Barvergütung Gebrauchc findet die nach ] 3c EStG vorb
gesehene Anrechnung auf den Werbungskostenabzug nach dieser Rechtsprechung
keine Anwendung` Der ungekürzte Werbungskostenabzug ist stattdessen durch den
Ansatz eines geldwerten Vorteils für die unentgeltlich gewährte Verpflegung auszub
gleichen` Dem Arbeitgeber wird in diesen Fällen aber ein Wahlrecht eingeräumt
gs` Kap` 3`7`4f`

4`5 Nachweis der Reisekosten
Die Steuerbefreiung der vom Arbeitgeber ersetzten Reisekosten setzt vorause dass
der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber Art und Anlass der beruflichen Tätigkeite
die Reisedauer und den Reiseweg aufzeichnetb Ferner muss er anhand geeigneter
Unterlagen nachweisen oder zumindest glaubhaft machene welche Aufwendungen
ihm anlässlich einer solchen Auswärtstätigkeit entstanden sindb Der Arbeitnehmer
muss ggfb Rechnungsbelege über Fahrtde Verpflegungsd und Übernachtungskosten
vorlegene aus denen die tatsächlichen Aufwendungen ersichtlich sein müssen198b
Diese Nachweise müssen vom Arbeitgeber als Beleg zum Lohnkonto aufbewahrt
werdenb
Arbeitgebere die ihren Arbeitnehmern steuerfrei Reisekosten ausbezahlene sollten
sich ferner zum besseren Nachweis bei Lohnsteuerprüfungen ordentliche Reisekosd
tenabrechnungen von ihren Arbeitnehmern erstellen lassenb Diese Abrechnungen
werden dann zusammen mit den Originalrechnungen des Arbeitnehmers bei den
Lohnbelegen aufbewahrtb

197 BFHe Urteile vb 24b3b2011e VI R 48a10e BFHaNV 2011 Sb 1321 und VI R 11a10e BFHaNV 2011 Sb 1328b
198 R 9b8a Absb 3 LStRb

Wichtig

Belege zum
Lohnkonto

Steuerfreie Erstattungen durch den Arbeitgeber

114

St
eu
er
fr
ei
e

Er
st
at
tu
ng

en



4`6 Muster Reisekostenabrechnung
Eine ordnungsgemäce Reisekostenabrechnung könnte danach wie folgt aussehen{

1f Der Vorsteuerabzug bei den Reisekosten des Arbeitnehmers ist nur noch insoweit zulässige als er nicht die Fahrtkosten für
Fahrzeuge des Arbeitnehmerse zb Bb die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittele oder durch Rechnungsbelege nachgewiesene
Übernachtungskosten betrifft gvglb auch Kapb 8b1 wegen der aktuellen Rechtsprechung und der geänderten Verwaltungsaufd
fassung für Vorsteuerbeträge aus Reisekostenfb

2f Im Inland nur bei Arbeitnehmern zulässigb
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